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Vorwort

„Bei der Erfüllung seines Auftrags stützt sich der Hohe 
Vertreter auf einen Europäischen Auswärtigen Dienst.“

Um diesen in seiner Formulierung schlicht gehaltenen ersten Satz des Arti-
kels 27 Absatz 1 des EU-Vertrags in der Fassung von Lissabon rankten sich seit 
Beginn der Beratungen im Verfas sungskonvent heftige Konflikte und intensive 
Diskussionen in den Organen der Europäischen Union, aber auch in und mit den 
Mitgliedstaaten. Sie haben die Anregung für die vorliegende Untersuchung gege-
ben. 

Die Arbeit wurde im Februar 2013 abgeschlossen und von der Deutschen Uni-
versität für Verwaltungswissenschaften Speyer als Dissertation angenommen. Für 
die Drucklegung konnten Literatur, Rechtsprechung und sonstige Quellen weitge-
hend bis Mai 2013 berück sichtigt werden.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. 
Karl-Peter Sommermann, der mich während meiner Tätigkeit als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an sei nem Lehrstuhl und in meinem akademischen Werdegang 
in jeder Hinsicht ge fördert hat. Herrn Univ.-Prof. Dr. Siegfried Magiera danke ich 
für wertvolle fachliche Anregungen sowie für die rasche Er stellung des Zweit-
gutachtens. Ihnen und den beiden anderen Herausgebern, Herrn Univ.-Prof. Dr. 
Dr. Detlef Merten und Herrn Univ.-Prof. Dr. Matthias Niedobitek, danke ich auch 
für die Aufnahme meiner Dissertation in die Reihe „Schriften zum Europäischen 
Recht“.

Unverzichtbar für die Fertigstellung der Untersuchung waren Informationen zur 
Arbeit des Europäischen Auswärtigen Dienstes und dessen Zusammenarbeit mit 
dem Auswärtigen Amt „aus erster Hand“. Diese verdanke ich Herrn VLR Matthias 
Schauer (Auswärtiges Amt) und Herrn Exekutivdirektor Christian Leffler (Euro-
päischer Auswärtiger Dienst).

Von Herzen danken möchte ich schließlich all jenen, die den Entstehungspro-
zess dieser Arbeit mit Interesse begleitet und mich auf vielfältige Weise, mit Rat 
und Tat – oft auch mit großer Geduld und Nachsicht – unterstützt haben.

Speyer, im Juli 2013 Franziska Kruse
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Einleitung

A. Problemstellung und Gegenstand der Untersuchung

Seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den 1950er Jahren hat die Übertragung 
von nationalstaatlichen Kompetenzen auf die europäische Ebene, Sinnbild der ste-
tig fortschreitenden Integration innerhalb Europas, für einen Wechsel von ehemals 
vorwiegend wirtschaftlichen zu nunmehr überwiegend politischen Zielen gesorgt. 
Diese Entwicklung machte es neben anderen – regionalen und globalen – Her-
ausforderungen, wie der Bewältigung von politischen, wirtschaftlichen oder mi-
litärischen Krisen sowie Naturkatastrophen, erforderlich, die Europäischen Ge-
meinschaften1 bzw. die Europäische Union zu außenpolitisch anerkannten und 
handlungsfähigen Akteuren der Weltpolitik auszugestalten. 

Unter Geltung des Vertrags von Nizza2 betrieb die Europäische Union ihre 
Außenpolitik nicht konzentriert „aus einer Hand“, sondern sektorabhängig und auf 
ihre – ehemaligen – drei Säulen verteilt.3 Dementsprechend befassten sich neben 
den im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) handeln-
den Mitgliedstaaten mindestens fünf Kommissionsmitglieder und ihre jeweiligen 
Generaldirektionen regelmäßig mit außenpolitischen Fragen. Im Einzelnen waren 
dies die Generaldirektion Außenbeziehungen (zuletzt unter der Leitung von Be-
nita Ferrero-Waldner), die Generaldirektion Erweiterung (zuletzt: Olli Rehn), die 
Generaldirektion Handel (zuletzt: Catherine Ashton), die General direktion Wirt-
schaft und Währung (zuletzt: Joaquín Almunia Amann) sowie schließlich die Ge-
neraldirektion Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe (zuletzt: Karel de Gucht). 

 1 Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist die Union an die Stelle der Euro-
päischen Gemeinschaft getreten (Art. 1 UAbs. 3 S. 3 EUV). In der nachfolgenden Darstellung 
werden die Begriffe „Europäische Gemeinschaft“ und „Gemeinschaftsrecht“ sowie die hiervon 
abgeleiteten Verben verwendet, wenn auf die Rechtslage vor Inkrafttreten des Vertrags von Lis-
sabon Bezug genommen werden soll.
 2 Vertrag von Nizza, ABl.EG 2001, Nr. C 80 S. 1 ff. vom 10.3.2001.
 3 Marc Bungenberg, Außenbeziehungen und Außenhandelspolitik, in: EuR 2009, Beih. 1, 
S. 197; Bernd Martenczuk, The External Representation of the European Union: From Frag-
mentation to a Single European Voice?, in: A. Fischer-Lescano/H.-P. Gasser/T. Marauhn/ 
N. Ronzitti (Hrsg.), Frieden in Freiheit, FS für Michael Bothe zum 70. Geburtstag, Baden-
Baden 2008, S. 942 ff. Beispielsweise unterfiel die Außenwirtschaftspolitik und die Entwick-
lungshilfe der ersten Säule, deren Gemeinschaftscharakter ihr bedeutendstes Merkmal war. 
Klassische Sicherheitspolitik war dagegen der zweiten, intergouvernemental gestalteten Säule 
zugeordnet. Zu den mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon eingetretenen institutio-
nellen Änderungen im Einzelnen im 4. Teil.
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Die Europäische Kommission verband bereits damals in außen- und sicherheits-
politischer Hinsicht eine enge Zusammenarbeit mit dem Rat der Europäischen 
Union, insbesondere mit dessen Generalsekretär, der zugleich das Amt des Hohen 
Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bekleidete, das bis 
zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon4 die längste Zeit der Spanier Javier 
Solana de Madariaga inne hatte (1999–2009).5

Diese das Kompetenzgefüge prägende Vielfalt an Akteuren folgt im Grunde bis 
heute zumeist mehr historisch gewachsenen denn nach einem Aufgabenkatalog 
strukturierten Regelungen.6 Sie wird bisweilen auch als „Methode Monnet“ be-
zeichnet. Angesprochen werden sollen damit die pragmatischen und funktionellen 
Erwägungen Monnets, d. h. vor allem das an Zielen und Notwendigkeiten orien-
tierte Vorgehen bei der Vertiefung der Integration.7 

Es verwundert folglich nicht, dass die „Kompetenzordnung“ für das auswärtige 
Handeln in der Vergangenheit nicht nur von und für außenstehende Beobachter oft 
als zersplittert, wenig transparent oder gar als ineffizient bezeichnet wurde.8 An 
diesem Umstand setzte auch die leicht spöttelnde, wenngleich vielzitierte Frage 
„Who do I call if I want to call Europe?“9 an, die der ehemalige US-Außenminister  

 4 Vertrag von Lissabon, ABl.EU 2007, Nr. C 306 S. 1 ff. vom 17.12.2007. Zum detaillierten 
Verlauf seiner Ratifizierung vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, Aktu-
eller Begriff Nr. 63/08, S. 2.
 5 Der allererste Amtsinhaber war von Mai bis Oktober 1999 der ehemalige Generalsekretär 
des Rates, der Deutsche Jürgen Trumpf.
 6 Josef Janning, Europäische Union und deutsche Europapolitik, in: S. Schmidt/G. Hell-
mann/R. Wolf (Hrsg.), Handbuch zur deutschen Außenpolitik, Wiesbaden 2007, S. 749.
 7 Sie wird daher auch oft mit den Schlagworten „form follows function“ bezeichnet. Hierzu: 
Frank Schorkopf, Maßstäbe für die institutionelle Architektur der Europäischen Union, in: 
E. Pache/F. Schorkopf (Hrsg.), Die Europäische Union nach Lissabon, Baden-Baden 2009, 
S. 79 f. m. w. N. Zur Notwendigkeit einer planmäßigen Weiterentwicklung, mithin also der 
Überwindung der Methode Monnets vgl. Joseph Fischer, Vom Staatenverbund zur Föderation. 
Gedanke über die Finalität der europäischen Integration, Vortrag am 12. Mai 2000 an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin („Humboldt-Rede“), abgedruckt in: Forum Constitutionis Europae 
Nr. 12/00, Spezial Nr. 2, Rn. 43 ff.
 8 Stellvertretend hierfür: Stephan Keukeleire, The European Union as a Diplomatic Actor: 
Internal, Traditional, and Structural Diplomacy, in: Diplomacy and Statecraft 2003, S. 294 f.; 
Claas Knoop, Der Außenminister der Europäischen Union und der Europäische Auswärtige 
Dienst – Grundlagen im Europäischen Verfassungsvertrag, in: R. Hendler/M. Ibler/J. Martínez 
Soria (Hrsg.), Für Sicherheit, für Europa, FS für Volkmar Götz zum 70. Geburtstag, Göttingen 
2005, S. 93; Andreas Maurer/Sarah Reichel, Der Europäische Auswärtige Dienst – Elemente 
eines Drei-Phasen-Plans, SWP-Aktuell 53, November 2004, S. 1.
 9 Sinngemäß übersetzt etwa: „Wen muss ich anrufen, wenn ich mit Europa sprechen möchte?“; 
vgl. auch Claas Knoop, Der Außenminister der Europäischen Union und der Europäische Aus-
wärtige Dienst – Grundlagen im Europäischen Verfassungsvertrag, in: R. Hendler/M. Ibler/ 
J. Martínez Soria (Hrsg.), Für Sicherheit, für Europa, FS für Volkmar Götz zum 70. Geburts-
tag, Göttingen 2005, S. 93; vgl. auch die gleichnamige Petition unter: http://www.whodoicall.
eu/ (letzter Abruf: 29.5.2013).



23A. Problemstellung und Gegenstand der Untersuchung

Henry Kissinger bereits Mitte der 1970er Jahre mit Blick auf die Kompetenzver-
teilung im Bereich des europäischen auswärtigen Handelns stellte.

Die Erklärung von Laeken10 aus dem Jahre 2001 leitete den jüngsten institutio-
nellen Reformprozess in der europäischen Geschichte ein. Seinen vorläufigen Hö-
hepunkt fand dieser am 13. Dezember 2007 in der Unterzeichnung des auch als  
„Reformvertrag“ bezeichneten Vertrags von Lissabon durch die Staats- und Re-
gierungschefs der (damals) 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der in 
der Folge dieser Erklärung vom Verfassungskonvent unter der Leitung Giscard 
d’Estaings zunächst ausgearbeitete Vertrag über eine Verfassung für Europa11 sah 
eine Fülle institutioneller wie materieller Änderungen für das europäische Kom-
petenzgefüge vor, insbesondere für den Bereich der EU-Außenbeziehungen.12 Er-
klärtes Ziel war es, mit der soeben beschriebenen, allseits als politisches Defizit 
empfundenen Kompetenzfragmentierung13 auf europäischer Ebene aufzuräumen, 
um das System des auswärtigen Handelns der Union nach innen, vor allem aber 
nach außen, etwa gegenüber internationalen Organisationen oder Drittstaaten, 
transparenter, effizienter und kohärenter zu gestalten. Der Vertragstext in der Fas-
sung des Verfassungsvertrags sah hierfür die Schaffung des Amts eines Europä-
ischen Außenministers vor, der, von einem damals ebenfalls noch zu schaffenden 
Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) unterstützt, die Geschicke der „euro-
päischen Außenpolitik“ lenken, als Koordinierungsstelle der mitgliedstaatlichen 
Politiken fungieren und somit letztlich auf eine Reduzierung der am auswärtigen 
Handeln der EU beteiligten Akteure hinwirken sollte.

 10 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, Erklärung von Laeken am 14./15. Dezember 
2001 zur Zukunft der Europäischen Union, SN 300/1/01/REV 1.
 11 Vertrag über eine Verfassung für Europa, ABl.EU 2004, Nr. C 310 S. 1 ff. vom 16.12.2004.
 12 Zwei Arbeitsgruppen beschäftigten sich im Rahmen des Verfassungskonvents schwer-
punktmäßig mit außenpolitischen Fragestellungen. Dies waren zum einen die von  Giuliano 
Amato geleitete Arbeitsgruppe III („Rechtspersönlichkeit“) sowie die Arbeitsgruppe VII 
(„Außenpolitisches Handeln“), deren Vorsitzender Jean-Luc Dehaene war. Zum Mandat der 
Arbeitsgruppe „Rechtspersönlichkeit“ vgl. CONV 73/02, zu ihrem Schlussbericht: CONV 
305/02; zum Mandat der Arbeitsgruppe „Außenpolitisches Handeln“ vgl. CONV 252/02, zu 
ihrem Schlussbericht vom 16.12.2002 vgl. CONV 459/02. Den Schlussberichten folgten die 
Vorschläge des Konventspräsidiums vom 23.4.2003 (CONV 685/03), vom 28.5.2003 (CONV 
727/03) und vom 12.6.2003 (CONV 802/03) sowie in redaktioneller wie inhaltlicher Hinsicht 
geänderte Fassungen (CIG 50/03 und CIG 81/04) und schließlich die Endfassung CIG 85/04.
 13 Waldemar Hummer spricht in seinem Beitrag „Vom ‚Außendienst‘ der Gemeinschaf-
ten zum ‚Europäischen Auswärtigen Dienst‘ im Vertrag über eine Verfassung für Europa“ [in: 
A. Epiney/M. Haag/A. Heinemann (Hrsg.), Die Herausforderung von Grenzen, FS für Roland 
Bieber, Baden-Baden 2007, S. 494] gar von einem „Wildwuchs“ im europäischen Gefüge der 
Außenvertretung; ebenfalls den Begriff des „organisatorischen Wildwuchses“ verwendend, 
wenngleich vermittelnder: Gisela Müller-Brandeck-Bocquet/Carolin Rüger, Zehn Jahre  Hoher 
Vertreter – Lehren für die EU-Außen- und Sicherheitspolitik nach Lissabon, in: integration 
2011, S. 26; Daniel Thym, External Affairs, in: A. v. Bogdandy/J. Bast (Hrsg.), Principles of 
European Constitutional Law, 2. Aufl., Oxford u. a. 2010, S. 311 („patchwork of individual ex-
ternal policies“).


